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Tagungsbericht der Fachkonferenz: „Menschenrechtsinstrumente - Für Frauen N u t z e n " , 
veranstaltet v o m Koordinierungskreis gegen Frauenhandel ( K O K e.V.) u n d d e m Deutschen 
Institut für Menschenrechte, i m Abgeordnetenhaus von Berlin a m 13. Dezember 2002 (Clau
dia Mahler) 

1. Einleitung 

Die Fachtagung unter dem Titel „Men
schenrechtsinstrumente - für Frauen Nut
z e n " wurde i m Dezember vergangenen 
Jahres abgehalten. Es sollten folgende Fra
gen erörtert werden: Welche internationa
len Instrumente stehen i n der Frauenmen-
schenrechtsarbeit zur Verfügung? Wie 
können diese Instrumente sinnvoll einge
setzt werden, welche Chancen eröffnen sie 
u n d wo sind ihre Grenzen? In welchem 
Zusammenhang stehen sie mit dem deut
schen Rechtssystem? 

Die Beantwortung dieser Fragen hatte die 
Fachkonferenz z u m Ziel . M a n erhoffte sich 
den Antworten durch einige Vorträge u n d 
anschließende Arbeitsgruppen zu nähern. 
D e n Beginn der Fachkonferenz stellten 
Impulsreferate mit anschließender Diskus
sion z u den Themen „Vernetzung der 
N R O s für FrauenMenschenrechte voran
bringen" u n d „Frauenrechtsinstrumente 
nutzen". Der Abend endete mit ausgiebi
gen Diskussionen. 

Das Programm wurde am nächsten Tag 
mit einer Begrüßung von den beiden Ve
ranstalterinnen begonnen. Frauke Seiden
sticker, stellvertretende Direktorin des 
Deutschen Instituts für Menschenrechte, 
hob die Wichtigkeit dieser Fragen noch 
einmal hervor. Marion Böker, die Bundesre-
ferentin für internationale Belange des K o 
ordinationskreises gegen Frauenhandel, 
betonte die tatsächliche Relevanz des The
menkreises für ihre tägliche Arbeit. 

Darauf folgten Grußworte u n d ein Kurzre
ferat von Dr. Birgit Schweigert aus dem B M 
Referat Schutz für Frauen u n d Gewalt. Die
se gab nach ihrem praxisbezogenen Ein
stieg eine sehr gelungene Überleitung z u 
den nachfolgenden Referaten. 

2. Vorträge und Diskussion 

Der erste Vortrag widmete sich dem The
ma „CEDAW i m Rahmen der völkerrecht
lichen Schutzinstrumente für Frauen - E i n 
führung i n das Instrument u n d i n die 
Durchsetzungsmechanismen des A b k o m 
mens". Z u Beginn ihres Vortrages gab Frau 
Dr. Hanna Beate Schopp-Schilling, Sachver
ständige i m UN-Ausschuß zur Beseitigung 
jeder Form v o n Diskriminierungen der 
Frau ( C E D A W ) , einen geschichtlichen 
Überblick, wie es zur Einführung v o n C E 
D A W kam. C E D A W stellt eine der sechs 
wichtigsten Menschenrechtskonventionen 
der Vereinten Nationen dar u n d hat v o n 
diesen die zweithöchste Ratifikationsrate. 
Sie gab Beispiele, w a r u m die sozialisti
schen Staaten C E D A W ratifizierten u n d 
welche Rechte besonders durch die allge
meinen Empfehlungen gestärkt wurden. 
A u c h gab sie den Teilnehmern Einblick i n 
die Entwicklungsarbeit, die zur Einführung 
des Fakultativprotokolls führten. Frau 
Schopp-Schilling ging auch auf die Rolle der 
Weltkonferenzen u n d den Aktionsplan v o n 
Peking ein. Den praxisnahen Ausführun
gen über die Arbeit des Ausschusses konn
te jeder der anwesenden Fachleute neue 
Details der Rolle des Ausschusses bezogen 
auf Umsetzung der Berichterstattung ent
nehmen. Die sich zukünftig durch die E i n 
führung des Fakultativprotokolls ergeben
de Problematik wurde z u m Abschluß der 
Vortrages behandelt. 

A l s theoretische Ergänzung sprach Dr. 
Norman Weiß (MenschenRechtsZentrum 
der Univeristät Potsdam) über die Indivi
dualbeschwerden i m allgemeinen, sein 
Vortrag hatte den Titel „Was kann eine 
Individualbeschwerde leisten?" - Er gab 
einen sehr genauen Überblick über die Er-
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fahrung aus verschiedenen Menschen
rechtsabkommen. Diese grundlegenden 
Erklärungen waren notwendig, u m die neu 
ins Leben gerufene Individualbeschwerde 
u n d ihre Möglichkeiten richtig einschätzen 
z u können. A u s diesem Grunde legte Herr 
Weiß die Erkenntnisse aus der langjährigen 
Praxis des U N Ausschusses für Menschen
rechte (Pakt für bürgerliche u n d politische 
Rechte) etwas ausführlicher dar. Daraus 
ließ sich der Schluß ziehen, daß man die 
neugewonnene Individualbeschwerdemög-
lichkeit nicht mit z u großem Optimismus 
entgegen sehen kann. Denn auch Erkennt
nisse aus dem neuen Prozedere des C E -
DAW-Ausschusses s ind nicht rechtsver
bindlich, i m Gegensatz z u einem Urtei l des 
E G M R , dennoch ist z u erwarten, daß sich 
die Vertragsstaaten nicht der Öffentlichkeit 
als Menschenrechtsverletzer präsentieren 
wollen. 

N a c h dem Vortrag entbrannte eine lebhafte 
Diskussion, die aus Zeitgründen leider sehr 
kurz gehalten werden mußte. 

3. Arbei tsgruppen u n d D i s k u s s i o n 

N a c h der Mittagspause hatten die Teil
nehmer die Möglichkeit, intensiv i n den 
Arbeitsgruppen drei Themen: 1. Die Mög
lichkeiten der Individualbeschwerde nach 
dem Fakultativprotokoll z u C E D A W -
Anwendbarkeit i m deutschen Recht, 2. Wie 
können Schattenberichte erstellt, koordi
niert u n d w i r k s a m eingesetzt werden? Be
richte der N R O s z u A b k o m m e n u n d Regie
rungsberichten, 3. Juristinnenfachgruppe: 
Menschenrechte i m deutschen u n d interna
tionalen Recht z u bearbeiten. 

Arbeitsgruppe 1 
„Die Möglichkeiten der Individualbe
schwerde nach dem Fakultativprotokoll zu 
CEDAW - Anwendbarkeit im deutschen 
Recht." 

Die Arbeitsgruppe wurde von Christiane 
Howe, agisra u n d Vorstandsmitglied von 
K O K e.V., geleitet. Die Berichterstatterin 
Dr. Brigitte Hamm v o m Institut für Entwick
lung u n d Frieden der Universität Duisburg 

stellte die Arbeit der Gruppe a m Ende der 
Konferenz dem Plenum vor. 

Z u diesem Thema wurde v o n der Juristin 
Petra Follmar ein Übersichtsreferat über das 
Vorgehen bei der Einbringung einer Be
schwerde nach dem Fakultativprotokoll z u 
C E D A W , gehalten. Es wurden die einzel
nen Schritte besprochen, wie eine Be
schwerde eingelegt werden kann. Es k a m 
z u einigen sehr theoretischen Streitgesprä
chen, was verständlich ist, da es noch kei
nen eingebrachten Fal l gibt. Wobei die 
wirklichen Möglichkeiten weit v o n den 
Vorstellungen einiger Teilnehmerinnen 
abwichen u n d es so z u einer teilweisen 
Ernüchterung kam, was v o n diesem neuen 
Instrument wirkl ich z u erwarten ist. N a c h 
der Erörterung der einzelnen Möglichkei
ten, die das Fakultativprotokoll bietet, 
wurde dann anhand konkreter Fälle das 
tatsächliche Vorgehen noch einmal durch
gespielt. 

Die zugrundeliegenden Fälle w u r d e n v o n 
Nivedita Prasad vorgetragen. Es handelte 
sich hierbei u m weibliche Hausangestellte 
i n Haushalten von Diplomaten, die ihre 
Ansprüche nicht bei den Arbeitsgerichten 
geltend machen können, da ihr Arbeitgeber 
diplomatische Immunität genießt u n d die 
Arbeitsgerichte solche Klagen deshalb 
nicht annehmen. Die Hausangestellte selbst 
kann das Arbeitsverhältnis nicht kündigen. 
Das Auswärtige A m t hat den Wechsel v o n 
einem Diplomatenhaushalt z u m anderen 
untersagt. Es gibt auch keinen schriftlichen 
Arbeitsvertrag. Die Krankenversicherung 
w i r d direkt v o m Gehalt abgezogen. Ebenso 
existiert für diese Gruppe der Hausange
stellten lediglich eine Aufenthaltserlaubnis, 
die an den Arbeitgeber gebunden ist. Ge
gen die Ausbeutung dieser Hausangestell
ten soll nun die erste Individualbeschwer
de eingebracht werden. 

Da es sich laut Aussage der Vortragenden 
hierbei u m keinen Einzelfall handelt, w i r d 
von der B A N Y I N G Koordinationsstelle ein 
Untersuchungsverfahren bei C E D A W an
geregt werden. 

Frau Prasad u n d Frau Follmar schilderten 
nun anhand dieses einen Falles Einzelhei-
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ten u n d die Schwierigkeiten, die -die ein
zelnen Zulassungsvoraussetzungen mit 
sich bringen. Hierbei stellt die Ausschöp
fung des innerstaatlichen Rechtsweges 
schon ein Hürde dar, da sich zeigte, daß es 
hier gar nicht so einfach ist, klar darzule
gen, gegen w e n die Klage einzubringen ist. 
Der Arbeitgeber selbst ist immun. V i e l 
leicht gegen das Auswärtige A m t , welches 
die Arbeitsbedingungen ermöglicht, da die 
Aufenthaltserlaubnis direkt v o m Arbeitge
ber abhängt, aber dennoch kein schriftli
cher Arbeitsvertrag vorgelegt werden muß. 
Liegt hier eine A r t Amtshaftung vor? A l l 
diese Fragen w u r d e n i n der Gruppe sehr 
kontrovers diskutiert. 

Es wurde auch ganz klar herausgearbeitet, 
daß es für diesen Bereich vie l mehr Lobby
arbeit geben muß. Denn ansonsten sind 
Probleme wie spezielle Formen des M e n 
schenhandels vie l z u weit v o m Alltagsge
schehen entfernt. Es wurden auch noch die 
Einführungen v o n Maßnahmen gegen den 
Frauenhandel aus dem Protokoll v o n Pa
lermo gefordert, ebenso die Neugestaltung 
des Diplomatischen Schutzes als Konventi
onsschutz. Klare Verbesserungsvorschläge 
an das Auswärtige A m t werden definiert, 
wie das Abverlangen eines Arbeitsvertra
ges auch für Diplomatenhaushalte sowie 
die Einführung eines Gehaltskontos. 

Beide Vortragende schlössen mit der A n 
kündigung, i m März 2003 beide Rechtsbe
helfe einzubringen, einerseits die Individu
albeschwerde u n d andererseits die Anre
gung, ein Untersuchungsverfahren einzu
leiten. A l l e Teilnehmerinnen der Arbeit
gruppe s ind schon sehr gespannt, bei näch
ster Gelegenheit über die so gewonnen 
Erfahrungen unterrichtet z u werden. 

Arbeitsgruppe 2 
„Wie können Schattenberichte erstellt, ko
ordiniert und wirksam eingesetzt werden?" 
(Dr. Reetta Toivanen1) 

In der von Marion Böker ( K O K e.V. Pots
dam) geleiteten Arbeitsgruppe referierte 
Professor Dr. Rikki Holtmaat v o n der U n i 
versität Leiden i n den Niederlanden über 
die Erstellung v o n Schattenberichten. Dr. 
Birte Rodenberg v o m NRO-Frauenforum 
fungierte als Berichterstatterin. Die A r 
beitsgruppe war gut besucht, mit etwa 
zwölf i n unterschiedlichster Weise i n Frau
enfragen engagierten Zuhörerinnen, die 
sich am Anfang der Sitzung alle kurz vor
stellten. Die Präsentation v o n Professor 
Holtmaat war sehr lebendig u n d detailliert, 
sie war selbst nicht nur an der Erstellung 
eines Schattenberichtes i n den Niederlan
den beteiligt gewesen, sondern wirkte auch 
an Vorstellung des Berichtes i n N e w York 
vor dem Frauenrechtsausschuß, ( C E D A W ) 
mit. 

Vorab hat Professor Holtmaat kurz den H i n 
tergrund ihres eigenen Engagements für 
die Frauenrechtskonvention erläutert u n d 
die allgemeine Situation i n bezug auf 
Gleichberechtigungsgesetze i n den Nieder
landen beschrieben. 

Professor Holtmaat befaßt sich i m speziellen 
Gleichbehandlung der Geschlechter i n der 
Europäischen Gemeinschaft. Diese hat die 
niederländische Gesetzgebung sehr beein
flußt, auch, wenn die E G Holtmaats Ansicht 
nach relativ eingeschränktes Potential mit 
ihren Provisionen beinhaltet. Die de facto 
Gleichberechtigungsartikel der Frauenkon
vention sind vie l weitreichender als ent
sprechende Vorschriften i m Recht der E u 
ropäischen Gemeinschaft, die ja keine Ver
pflichtungen festhalten, sondern Möglich
keiten anbieten. 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Insti
tuts für Menschenrechte der Universität 
Abo Akademi in Finnland, derzeit Gast-
wissenschaftlerin am Institut für Euro
päische Ethnologie, Humboldt-Uni
versität zu Berlin. 
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Der zweite Tei l ihrer Präsentation war sehr 
praxisorientiert angelegt. Sie erläuterte die 
Arbeit, die gemacht werden muß, u m einen 
vernünftigen . Schattenbericht überhaupt 
schreiben z u können. Dann schilderte sie 
die aufregenden Momente i n N e w York, 
w o sie teilweise zusammen mit anderen 
Aktivist innen an den Sitzungen des Frau
enrechtsausschusses der Frauenkonvention 
teilnahm u n d dann die Chance hatte, ihren 
Bericht den Regierungsrepräsentanten u n d 
der Ausschußmitgliedern vorzustellen. A m 
Ende hat sie noch die Wichtigkeit des Fol -
low-up betont. 

1997 hatte die niederländische Regierung 
ihren Bericht für die C E D A W -
Frauenkonvention fertig u n d Professor 
Holtmaat war i n das Verfassen des Schat
tenberichts involviert. In den Niederlanden 
bemühte die Regierung sich darum, den 
staatlichen Bericht geheim z u halten. Es ist 
wichtig, daß die N R O sich darum küm
mern, daß der Bericht so schnell wie mög
l ich veröffentlicht u n d verbreitet w i r d . Es 
ist essentiell, daß viele N R O den Bericht 
kennen u n d darauf reagieren. Professor 
Holtmaat wollte allerdings mehr v o n den 
Nicht-regierungsorganisationen: Sie sollten 
nicht nur reagieren, sondern auch ihre ei
genen Anliegen vorbringen. Wenn die 
Frauenorganisationen sich nicht i m Klaren 
sind, was sie gerne ändern wollen u n d was 
ihnen wichtig ist, u n d das auch i m Schat
tenbericht schreiben, werden viele wichtige 
Bereiche gar nicht angesprochen, wei l die 
Regierungen z u viele Problembereiche 
schlichtweg verschweigen werden. 

Die ganze Präsentation von Professor Holt
maat betonte, daß man vor allem pragma
tisch sein muß, u m einen Schattenbericht 
produzieren z u können. M a n muß wissen, 
wann die staatlichen Berichte geschrieben 
werden u n d sofort nachhaken, wo sie er
hältlich sind u n d sie u.a. über das Internet 
allgemein zugänglich machen. M a n muß 
sich ganz genau überlegen, welche Organi
sation, welche Personen i n der Lage sein 
werden, einen Bericht zu erstellen, woher 
das Ge ld kommen soll usw. Jedoch sollte 
man überflüssige Diskussionen z.B. über 
die Zuständigkeiten vermeiden. A m besten 

fängt man einfach an z u arbeiten u n d wenn 
der Bericht fertig ist, schickt man diesen an 
alle i n Frage kommenden Einrichtungen 
u n d Organisationen, mit der Bitte u m 
Kommentare u n d Ideen, da jede Organisa
tionen ihren Schwerpunkte u n d Experten 
auf einem anderen Gebiet haben. In dem 
Fall , i n dem Professor Holtmaat beteiligt 
war, war es dann sie, die die Kommentare 
gesammelt u n d den Bericht zusammenge
schrieben hat. A l s sie fertig war, hat sie den 
Bericht wieder an alle Organisationen ge
schickt, u m die allgemeine Zust immung 
für den Bericht z u erreichen. A l s die end
gültige Version fertig war, wurde auch 
diese weit verbreitet, u m mit der Diskussi
on anfangen z u können, was u n d wie i n 
N e w York vor dem Ausschuß vorgestellt 
werden soll. A u c h für die Medien braucht 
man eine kurze u n d präzise Zusammenfas
sung mit den allerwichtigsten Punkten. In 
dieser Frage ist es notwendig, daß die 
Rechtsexperten u n d N R O s gut zusammen
arbeiten. 

D a das Komitee die Schattenberichte direkt 
mit den Staatenbericht vergleichen w i l l , ist 
es s innvoll die Struktur des offiziellen Be
richts für den Schattenbericht z u überneh
men. Jeder Abschnitt sollte möglichst mit 
ganz konkreten Fragen an A u s 
schuß/Regierung enden. Diese Vorge
hensweise wurde später sehr positiv be
wertet. 

M a n muß wissen, daß i n N e w York der 
Vorstellung der Schattenberichte generell 
sehr wenig Zeit gewidmet w i r d . N o r m a 
lerweise hat man etwa 15 Minuten Zeit, u m 
z u erzählen w o r u m es i m Schattenbericht 
geht. Jedes Land bekommt die gleiche Zeit, 
u n d falls aus einem Land viele N R O s da 
sein sollten, muß man die Zeit noch unter
einander teilen. Es ist also wirk l i ch sinn
vo l l , meinte Rikki Holtmaat, nur einen 
Schattenbericht gemeinsam z u schreiben. 

Die Ausschussitzung (Session) dauert zwei 
Wochen. A m Anfang bekommt man eine 
Minute Zeit, u m das eigene Anliegen vor
zustellen. M a n sollte dabei genügend K o 
pien v o m Schattenbericht u n d v o n der 
„Shortlist" (der Zusammenfassung) haben. 
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Professor Holtmaat beteuerte, wie wichtig es 
sei, die ganzen zwei Wochen i n N e w York 
sozusagen a m Ball z u bleiben, u n d z u war
ten, bis die konstruktiven Dialoge (Con-
structive Dialogues) mit den Regierungen 
anfangen. M a n sollte ständig dabei sein, 
u m die Fragen u n d die Antworten z u no
tieren u n d nach jeder Sitzung eine Presse
mitteilung abzufassen. Die Kommunikat i 
o n mit denen, die nicht dabei sein können, 
läuft am besten über Emai l u n d verschie
dene Newsletter der N R O . 

A m Ende der Präsentation wollte Rikki 
Holtmaat noch sehr deutlich machen, daß 
die gesamte Arbeit unnötig war, wenn man 
nicht gleich weitermacht Wenn die Ergeb
nisse der Komiteesitzung veröffentlicht 
werden, sollte man diese sofort übersetzen 
lassen u n d sie an alle beteiligten Organisa
tionen übersenden. M a n sollte unbedingt 
wieder eine Pressekonferenz veranstalten 
u n d noch zusätzlich die eigenen Kommen
tare an alle Abgeordneten schicken. A l l e 
sollen Bescheid wissen, was das Komitee 
empfohlen hat. Sie hat am Ende ihres Bei
trags auch stolz mitteilen können, daß ihr 
Schattenbericht i n den Niederlanden ernst 
genommen wurde u n d die Gesetzgebung 
u n d Politik verändert hat. 

A m Ende der Arbeitsgruppe wuchs unter 
den Teilnehmerinnen das Interesse, einen 
Schattenbericht für Deutschland z u schrei
ben, u n d es folgten direkte Fragen an Rikki 
Holtmaat, wie sie das eine oder andere Pro
blem gelöst hatte. Professor Rikki Holtmaat 
hat es ganz hervorragend geschafft den 
gesamten Prozeß der Schattenbericht
erstellung z u beleuchten. Was man 
braucht, u m einen guten Schattenbericht 
zustande z u bekommen, ist allerdings rela
tiv viel Ge ld , professionelle u n d engagierte 
Leute u n d möglichst konfliktfreie Zusam
menarbeit zwischen den unterschiedlichen 
Organisationen. U n d diese s ind ja w o h l die 
üblichsten Probleme der Organisationen, 
deswegen ist es w o h l weise, den Vorschlag 
v o n Professor Holtmaat ernst z u nehmen 
u n d mit der Vorbereitung der Erstellung 
des Berichts sehr früh anzufangen. D.h. 
schon bevor der offizielle Bericht da ist, 
sollte man anfangen, das Organisatorische 

u n d Finanzielle z u klären. Dadurch, daß 
Professor Holtmaat selbst den ganzen Prozeß 
durchgemacht hatte, inklusive den Aufent
halt i n N e w York mit täglicher Konfronta
tion mit der eigenen Regierung, war ihr 
Beitrag eine echte Bereicherung für die 
Konferenz. 

Arbeitsgruppe 3 
(Juristinnenfachgruppe: Menschenrechte im 
deutschen und internationalen Recht) 
(Anna Golze^) 

Die Arbeitsgruppe „Menschenrechte i m 
deutschen u n d internationalen Recht" 
wurde v o n Rechtsanwältin Habermann 
(AdvoCats for Women, Hamburg) geleitet. 
In der Arbeitsgruppe fanden sich Teilneh
mer sehr unterschiedlicher fachUcher u n d 
beruflicher Herkunft ein. Neben einer 
knappen Mehrzahl v o n Juristen kamen die 
Teilnehmer aus den Politik-, Sozial- u n d 
Geisteswissenschaften; neben wenigen 
Anwältinnen waren auch Juristen i n der 
Ausbi ldung vertreten, ebenso wie Mitar
beiter des Bundesjustizministeriums, des 
Auswärtigen Amtes, des Deutschen Insti
tuts für Menschenrechte u n d Vertreter aus 
dem wissenschafthch-universitären Be
reich. Die ursprünglich w o h l vorgesehene 
Ausrichtung als Arbeitsgruppe für Juri
stinnen aus der Praxis erhielt aufgrund der 
Zusammensetzung der Arbeitsgruppe eine 
gewisse Modif ikat ion. 

E i n ursprünglich vorgesehenes Impulsrefe
rat von Dr. Christine Kreuzer (Universität 
Konstanz/Deutscher Juristinnenbund) 
mußte wegen Verhinderung der Referentin 
entfallen. A l s Aufhänger für die Diskussion 
diente statt dessen eine für das L a n d H a m 
burg geplante Regelung zur Vergabe v o n 
Plätzen i n Kindertagesstätten, die i m Er
gebnis eine Bevorzugung v o n Doppelver
dienern vorsieht. Die Teilnehmer waren 
sich schnell darüber einig, daß durch eine 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Walter 
Hallstein-Institut für Europäisches Ver
fassungsrecht, Humboldt-Universität zu 
Berlin 
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solche Benachteiligung alleinerziehender 
Elternteile eine (jedenfalls indirekte) Dis
kriminierung v o n Frauen gegeben sei, da 
Frauen den weitaus überwiegenden Teil 
der alleinerziehenden Elternteile darstellen 
u n d somit typischerweise von dieser Rege
lung betroffen wären. In der Diskussion 
wurde sodann zunächst materiell-rechtlich 
untersucht, gegen welche internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen die ge
nannte Regelung möglicherweise versto
ßen könnte. Dabei wurden insbesondere 
die Art . 11 Abs. 2 lit. c, Art . 3 u n d 5 des 
Übereinkommens über die Beseitigung 
jeder F o r m v o n Diskriminierung der Frau 
( C E D A W ) sowie Art . 3 u n d 23 ICCPR für 
einschlägig erachtet. Aus dem Europarecht 
wurde insbesondere ein Verstoß gegen die 
Richtlinie 76/207/EWG zur Verwirk l i 
chung des Grundsatzes der Gleichbehand
lung v o n Männern u n d Frauen hinsichtlich 
des Zugangs zur Beschäftigung für nahe
liegend gehalten. 

Nach der Beleuchtung* der materiell
rechtlichen Lage wurde über die Möglich
keiten einer Geltendmachung solcher Ver
stöße vor nationalen Gerichten bzw. inter
nationalen Entscheidungsgremien disku
tiert. A u f internationaler Ebene wurde die 
Möglichkeit einer Individualbeschwerde 
beim UN-Frauenrechtsausschuß nach dem 
Fakultativprotokoll z u C E D A W sowie 
beim UN-Menschenrechtsausschuß nach 
dem ersten Fakultativprotokoll z u m ICCPR 
angesprochen. In diesem Zusammenhang 
wurde eine Reihe prozessualer Fragen, wie 
beispielsweise die Zulässigkeit von N G O -
Informationen als Beweismittel, gegenüber 
der anwesenden deutschen Expertin i m 
UN-Frauenrechtsausschuß, Dr. Schopp-
Schilling, angesprochen. D a der U N -
Frauenrechtsausschuß bislang jedoch noch 
über keine Individualbeschwerde z u ent
scheiden hatte u n d damit über keine dies
bezügliche Praxis verfügt, konnte teilweise 
über die Antworten nur spekuliert werden. 
Dr. Weiß (MenschenRechtsZentrum der 
Universität Potsdam) konnte durch Erläu
terungen des Verfahrens vor dem Men
schenrechtsausschuß hilfreiche Hinweise 
auf dortige Parallelregelungen geben. 

Abschließend wurde die Frage der gericht
lichen Geltendmachung der einschlägigen 
Art ike l des Frauemechtsübereinkommens 
u n d des Zivilpaktes vor deutschen Gerich
ten diskutiert. Prof. Dr. Doris König (Buceri-
us L a w School, Hamburg) gab i n diesem 
Zusammenhang auf Bitte der Teilnehmer 
einen Überblick über die rechtliche Be
handlung von Menschenrechten aus völ
kerrechtlichen Verträgen i n Deutschland: 
diese haben einfachen Gesetzesrang u n d 
können vor den nationalen Gerichten gel
tend gemacht werden, soweit sie unmittel
bar anwendbar sind. Fazit der Arbeits
gruppe war, daß - angesichts der bestehen
den Instrumente z u m Menschenrechts
schutz auf nationaler u n d internationaler 
Ebene - noch entscheidende Schritte zur 
Verbreiterung der Kenntnis dieser Instru
mente u n d deren Nutzungsmöglichkeiten 
unternommen werden müssen. D a z u kann 
insbesondere durch gezielte Schulungen, 
aber auch durch das persönliche, alltägli
che Engagement nicht zuletzt v o n Rechts
anwälten u n d Rechtsanwältinnen i m Al l tag 
bei der Rechtsberatung u n d bei Gericht 
entscheidend beigetragen werden. 

Über alle Arbeitsgruppen wurde v o n den 
Berichterstatterinnen eine kurze Zusam
menfassung i m Plenum vorgetragen. A n 
jede Präsentation schloß sich eine kurze, 
aber oft sehr kontroverse u n d engagierte 
Diskussion an. Diese brachten klar z u m 
Ausdruck, daß sich alle Experten z u die
sem Thema noch viel z u sagen haben u n d 
es daher besonders wünschenswert er
scheint, eine weitere Veranstaltung z u die
sem Themengebiet ins Leben z u rufen. Es 
war eine sehr gelungene Konferenz, daher 
kann man schon sehr gespannt auf zukünf
tige Fachtagungen sein. 
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